
 

 

 

Sozialstation der Gemeinde Reiskirchen                              

Gartenstraße 7  

35447 Reiskirchen 

 

 

 

An alle Kunden unseres Pflegedienstes 

 

 

 

Liebe Kundinnen und Kunden, liebe Angehörige, 

 

sicherlich haben Sie in der Presse verfolgt, dass die sogenannte Pflegereform eine Vielzahl 

von Neuerungen im Rahmen der Pflegeversicherung bringt. Hiermit sind verschiedene 

Verbesserungen für Sie verbunden. Eine ganz wesentliche Neuerung für Sie ist, dass Ihre 

Sachleistungsbeträge in den nächsten Jahren in 3 Schritten und ab dem Jahr 2015 dann 

regelmäßig dynamisch erhöht wird. Konkret heißt dies für Sie, dass Sie künftig folgende 

Leistungen von Ihren Pflegekassen erhalten können: 

 

 

Pflegestufe   1   2   3 

 

Bisher             384 €           921 €         1.432 € 

Ab 01.07.2008           420 €           980 €         1.470 € 

Ab 01.01.2010           440 €        1.040 €         1.510 € 

Ab 01.01.2012           450 €        1.100 €         1.550 € 

 

 

Wenn Sie neben den Leistungen unseres Pflegedienstes auch Unterstützung von Ihren 

Angehörigen erhalten, haben Sie die Möglichkeit, eine Ersatzpflege zu beanspruchen, wenn 

Ihre Angehörigen beispielsweise wegen Krankheit oder Urlaub, ihre Pflegeaufgaben zeitweise 

nicht wahrnehmen können. Bisher lag die Grenze hier bei 1.432 € pro Jahr. Ab dem 

01.07.2008 können Sie nun jährlich für bis zu 4 Wochen 1.470 €, ab 2010 bis 1.510 € und ab 

2012 1.550 € beanspruchen. Die Wartezeit von 12 Monaten wird auf 6 Monate verkürzt. 

 

Gerne informieren wir Sie in einem persönlichen Gespräch ausführlich über die anstehenden 

Neuerungen und besprechen mit Ihnen, welche Regelungen auf Sie zutreffen und wie Sie am 

besten von den neuen Leistungen profitieren können. 

 

 

Rufen Sie dazu einfach in unserem Pflegedienstbüro an und vereinbaren Sie einen Termin. 

 

Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter Telefon: 06408- 962730  

 

 


